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Strukturverbesserungen bilden seit jeher einen wichtigen 
Pfeiler in der kantonalen Agrarpolitik. Dank der Schaffung 
von Betriebsstrukturen mit rationell bewirtschaftbaren, 
arrondierten und ausreichend erschlossenen Nutzflächen 
können die betriebliche Produktivität gesteigert sowie das 
innere und äussere Betriebswachstum gefördert werden. 
Dadurch lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt-
schaft nachhaltig stärken.

Im Hinblick auf weitere Grenzöffnun-
gen und die geforderte Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit sind Grund-
lagen- und Strukturverbesserungen 
entscheidend für die Stärkung der 

Wirtschafts- und Lebensverhältnisse 
in der Landwirtschaft und im ländli-
chen Raum. Im Vordergrund stehen 
dabei multifunktional gestaltete, den 
spezifischen räumlichen und natürli-

chen Gegebenheiten angepasste Bo-
denverbesserungsprojekte oder so-
genannte Moderne Meliorationen. 
Diese Projekte bezwecken primär, die 
Produktionskosten zu senken und da-
mit die Wettbewerbsfähigkeit einer 
nachhaltig produzierenden Landwirt-
schaft gezielt zu stärken. Daneben 
tragen sie aber auch zur Gestaltung 
eines optimalen Landschaftsbildes 
bei und fördern durch die Ausschei-
dung von ökologischen Ausgleichs-
flächen die Biodiversität. 

Moderne Meliorationen  
als Verbundaufgabe
Entscheidend für die Wirksamkeit der 
Projekte ist, dass sie im Rahmen einer 
langfristigen Strategie geplant und 
durchgeführt, auf die örtlichen Gege-
benheiten abgestimmt sowie auf 
Kontinuität und Verlässlichkeit aufge-
baut werden. Sie laufen in aller Regel 
auf verschiedenen Ebenen als mehr-
jährige Prozesse ab, da sie als Ver-
bundaufgabe von Bund, Kanton, Ge-
meinden und Grundeigentümern aus-
gestaltet sind. Die Betriebsleiterfa-
milien sind jeweils gefordert, sich 
Gedanken über die Zukunft ihrer 
landwirtschaftlichen Tätigkeit zu ma-
chen. Sie müssen entscheiden, ob  
ihr Hof als zukunftsträchtiger Voller-
werbsbetrieb weiterentwickelt wer-
den kann, ob er als Nebenerwerbsbe-
trieb ausgerichtet oder ob er gar auf-
gegeben werden muss. 
Die Gemeinden geben in der Regel 
den Anstoss für die Inangriffnahme 
von Modernen Meliorationen. Sie 
sind denn auch federführend bei der 
Vorplanung und begleiten das Pro-
jekt während seiner gesamten Dauer. 
Die Kantone sind zuständig für die 
technische Prüfung und die Geneh-
migung der Projekte sowie für deren 
Ausführung und Abrechnung. In der 
neuen kantonalen Agrarpolitik soll 
der Kanton bei der Steuerung von Bo-
denverbesserungsprojekten zukünf-
tig eine aktivere Rolle übernehmen. 
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Mehr Produktionskraft  
dank Strukturverbesserungen

Seit 1998 abgeschlossene Werke

Unternehmen einbezogene Fläche

Aristau 787 ha
Merenschwand 1038 ha
Mühlau 491 ha
Rottenschwil 479 ha
Unterlunkhofen 451 ha
Beinwil/Freiamt (Dorfteil mit Wallenschwil) 620 ha
Beinwil/Freiamt «Berg» 448 ha
Leutwil 267 ha
Magden 502 ha
Obermumpf 559 ha
Unterehrendingen 189 ha
Wiliberg 145 ha
Rothrist Teilregulierung «Bahn 2000» 112 ha
Mägenwil Waldregulierung 63 ha
Schneisingen Waldregulierung 80 ha
Schwaderloch Waldregulierung 63 ha

Laufende Werke

Unternehmen einbezogene Fläche

Abtwil 316 ha

Boswil 736 ha
Küttigen 498 ha
Schupfart 590 ha
Schwaderloch 88 ha
Sins-Reussegg 240 ha
Tägerig 157 ha

Meliorationen 1998 bis 2010

Teilgebiete der 
Reusstalmelioration
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rund 60 Millionen Franken ausgelöst 
werden. Die konjunkturfördernde Wir-
kung dieser Staatsausgaben für Struk-
turverbesserungsmassnahmen wird 
durch den Multiplikatoreffekt noch 
weiter verstärkt: Das Investitionsvo-
lumen von rund 60 Millionen Franken 
führt seinerseits wieder zu Einnah-
men in Form von Löhnen und Folge-
aufträgen, sodass je nach Importan-
teil, Sparquote und Grenzbesteuerung 
der privaten Haushalte mit einem 
Multiplikator von 7 bis 10 gerechnet 
werden kann. Mit einem Investitions-
impuls von rund 18 Millionen Fran-
ken kann demnach eine Gesamtnach-
frage von 126 bis 180 Millionen Fran-
ken ausgelöst werden. Anders aus-
gedrückt: Mit 1 Million Franken Struk-
turverbesserungsmitteln resultiert ein 
zusätzliches Sozialprodukt von 7 bis 
10 Millionen Franken. 

Investitionshilfen mit hoher 
Multiplikatorwirkung
Im Jahre 2009 gelangten Investitions-
hilfen des Bundes und des Kantons 
von insgesamt gut 18 Millionen Fran-
ken für Strukturverbesserungsprojek-
te (moderne Meliorationen, periodi-
sche Wiederinstandstellungen und 
landwirtschaftlicher Hochbau) zur 
Auszahlung. Diese in Form von À-
fonds-perdu-Beiträgen und Investiti-
onskrediten gewährten Mittel dienten 
nicht nur der Landwirtschaft, sondern 
führten auch zu Aufträgen im Bau- 
und Baunebengewerbe, bei Herstel-
lern und Lieferanten von Stalleinrich-
tungen sowie bei Planern. Sie garan-
tieren damit Arbeitsplätze und Be-
schäftigung insbesondere in wirt-
schaftlich schwächeren Regionen. 
Empirisch lässt sich nachweisen, dass 
mit staatlichen Mitteln von rund 18 
Millionen Franken Investitionen von 

Durch koordinierte Planungsmass-
nahmen könnte man dadurch den 
heute noch eher ungünstigen Parzel-
larstrukturen in den Bezirken Brem-
garten, Brugg, Kulm, Lenzburg und 
Zofingen entgegenwirken. 
An den Kosten solcher multifunktio-
nalen Bodenverbesserungsmassnah-
men beteiligen sich Bund und Kanton 
durchschnittlich mit je 34 Prozent. Die 
Gemeinden übernehmen jeweils ei-
nen Kostenanteil von rund 20 Pro-
zent, sodass den Grundeigentümern 
noch maximal 12 Prozent verbleiben. 
Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass 
Bundesmittel nur dann gewährt wer-
den, wenn auch der Kanton entspre-
chende Beiträge zusichert. 

Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen mit multifunktionaler Wirkung
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